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(54) Haube für ein Atemschutzgerät

(57) Die Erfindung bezieht sich auf eine Haube (1)
für ein Atemschutzgerät, mit einem am Ende des in die
Haube (1) geführten Atemschlauches (4) angeordneten
Warnsignalindikator. Damit der Warnsignalindikator
auch unter extremen Bedingungen vom Benutzer wahr-

genommen wird, ist der Warnsignalindikator als Warn-
pfeife (6,6’) ausgebildet, deren zur Tonerzeugung die-
nendes Labium (15) vom durch den Atemschlauch (4)
im Einsatz strömenden Volumenstrom der Atemluft über-
blasen wird und bei unter einen minimal zulässigen Wert
abgesunkenem Volumenstrom ein Warnsignal erzeugt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Haube für
ein Atemschutzgerät, mit einem am Ende des in die Hau-
be geführten Atemschlauches angeordneten Warnsi-
gnalindikator.
[0002] Eine bekannte gattungsgemäße Haube für ein
Atemschutzgerät zur Selbstrettung umfasst einen visu-
ellen Warnsignalindikator, der direkt im Blickfeld der
Sichtscheibe der Haube liegt, der den vorhandenen kor-
rekten Luftstrom durch ein grünes Anzeigeelement an-
zeigt und der den Benutzer zum Ende der Haltezeit durch
Farbwechsel auf ein rotes Anzeigeelement warnt, dass
der Vorrat an Atemluft zu Ende geht und die Haube ab-
zunehmen ist.
[0003] Nachteilig bei der vorbekannten Haube für ein
Atemschutzgerät ist, dass der visuelle Warnsignalindi-
kator in der Hektik eines Einsatzes leicht übersehen wer-
den kann und die Atemluft ausgeht, bevor der Benutzer
sich aus einem Gefahrenbereich entfernt hat.
[0004] Aufgabe der Erfindung ist somit die Schaffung
einer Haube mit einer Warnvorrichtung, die auch unter
extremen Bedingungen wahrgenommen wird.
[0005] Zur Lösung dieser Aufgabe sieht die Erfindung
vor, dass der Warnsignalindikator als Warnpfeife ausge-
bildet ist, deren zur Tonerzeugung dienendes Labium
vom durch den Atemschlauch im Einsatz strömenden
Volumenstrom der Atemluft überblasen wird und bei un-
ter einen minimal zulässigen Wert abgesunkenem Volu-
menstrom ein Warnsignal erzeugt.
[0006] Hierdurch wird erreicht, dass für den Benutzer
unmittelbar in der Haube ein akustisches Warnsignal er-
zeugt wird, das auch in der Hektik eines Einsatzes nicht
überhört werden kann. Dabei wird ein maximaler Schall-
pegel bei gleichzeitiger Spülung der Sichtscheibe er-
reicht.
[0007] Der Erfindung liegt dabei die Erkenntnis zu-
grunde, dass das Labium einer herkömmlichen Warn-
pfeife oberhalb eines bestimmten, den Tonkanal der
Warnpfeife durchströmenden Volumenstromes überbla-
sen wird, ohne einen Warnton zu erzeugen. Erst wenn
der den Tonkanal durchströmende Volumenstrom einen
bestimmten Volumenstrom unterschreitet, erzeugt das
Labium der Warnpfeife einen Warnton bzw. ein Warnsi-
gnal.
[0008] In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung ist
der das Labium zur Erzeugung des Warntons bzw. Warn-
signals anregende Volumenstrom kleiner als 30 l/min.
[0009] In noch weiterer Ausbildung der Erfindung ist
die das Labium bildende Luftaustrittsöffnung der Warn-
pfeife gegen die Sichtscheibe der Haube gerichtet. Hier-
durch wird erreicht, dass die die Warnpfeife durchströ-
mende Atemluft nach dem Verlassen des Atemschlau-
ches über die Warnpfeife in Richtung der Sichtscheibe
strömt und diese beschlagfrei hält.
[0010] Es ist zwar bei einem gattungsfremden Atem-
schutzgerät bzw. Preßluftatmer bekannt, unmittelbar an
den, an der Druckluftflasche befindlichen Druckminderer

eine Warnpfeife anzubauen. Diese wird aber nur dann
in Betrieb gesetzt, wenn der Flaschendruck unter einen
vorgegebenen Minimaldruck abgefallen ist. Da die
Druckluftflasche auf dem Rücken oder in einer vor dem
Körper des Benutzers hängenden Tasche getragen wird,
ertönt das Warnsignal aber auf dem Rücken oder vor
dem Körper des das Atemschutzgerät tragenden Benut-
zers und kann leicht überhört werden.
[0011] Die Erfindung ist nachfolgend anhand eines in
den Zeichnungen näher dargestellten Ausführungsbei-
spieles einer Haube für ein Atemschutzgerät mit im Be-
reich der Sichtscheibe angeordneter Halbmaske mit
Warnpfeife näher erläutert. Es zeigt:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht der Haube,

Fig. 2 einen partiellen vertikalen Querschnitt durch
die Haube im Bereich der Sichtscheibe und der
Halbmaske mit der Warnpfeife in der ersten
Ausführungsform,

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht der Warnpfeife in
der zweiten Ausführungsform und

Fig. 4 einen Querschnitt durch die Warnpfeife nach
Fig. 3.

[0012] Die aus flexiblem, luftdichten Material beste-
hende Haube 1 für ein Atemschutzgerät zur Selbstret-
tung aus Gefahrenbereichen, in denen Schadstoffe oder
zu geringe Sauerstoffkonzentrationen auftreten können,
umfasst eine Sichtscheibe 2, eine Halsdichtung 3, einen
Atemschlauch 4, eine Halbmaske 5 und eine Warnpfeife
6. Über den Atemschlauch 4 ist die Haube 1 mit einer
nicht dargestellten Druckluftflasche verbunden.
[0013] Im Einsatzfall setzt sich der Benutzer die aus
flexiblem, luftdichten Material bestehende Haube 1 auf,
legt die Halbmaske 5 auf Kinn und Nase dicht auf und
die Halsdichtung 3 um den Hals herum am Oberkörper
an. Über ein an der Druckluftflache angeordnetes Ventil,
das über einen Starterstift geöffnet wird, wird dem Be-
nutzer über den Atemschlauch 4 Atemluft mit einem vor-
gegebenen Volumenstrom zugeführt. Dieser beträgt im
Regelfall mehr als 30 l/min.
[0014] Die Halbmaske 5 umfasst ein Ausatemventil 7
auf der Vorderseite, zwei Halterungen 8 für den Atem-
schlauch 4 auf der Innenseite und eine Halteplatte 9 für
die Warnpfeife 6 auf der Oberseite. Die Luftaustrittsöff-
nung 10 der Warnpfeife 6 ist gegen die Sichtscheibe 2
gerichtet, so dass der Luftstrom der Atemluft gleichzeitig
die Sicht scheibe 2 beschlagfrei hält.
[0015] In den Fig. 3 und 4 ist eine zweite Ausführungs-
form der Warnpfeife 6’ dargestellt. Diese umfasst ein ein-
gangsseitiges Pfeifenrohr 12 mit einer Anschlußöffnung
11 für den Atemschlauch 4, ein vom eingangsseitigen
Anschlußrohr 12 etwa rechtwinklig abgewinkeltes end-
ständiges Pfeifenrohr 13, das mit dem eingangsseitigen
Anschlußrohr 12 über einen Windkanal 14 verbunden
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ist, und die Luftaustrittsöffnung 10 mit einem Labium 15
zur Tonerzeugung. Das endständige Pfeifenrohr 13 ist
endseitig mit einem Stopfen 16 verschlossen. Die Luft-
austrittsöffnung 10 ist gegen die Sichtscheibe 2 gerichtet,
so dass der Luftstrom gleichzeitig zur Spülung der Sicht-
scheibe 2 dient.
[0016] Bei beiden Ausführungsformen der als Warnsi-
gnalindikator dienenden Warnpfeifen 6, 6’ ist das Labium
15 in Verbindung mit dem Pfeifenrohr 13 derart gestaltet,
dass das zur Tonerzeugung dienende Labium 15 vom
durch den Atemschlauch 4 strömenden Volumenstrom
der Atemluft überblasen wird und bei unter einen minimal
zulässigen Wert abgesunkenen Volumenstrom ein
Warnsignal erzeugt. Im Ausführungsbeispiel muss der
das Labium 15 zur Erzeugung eines Warnsignales an-
regende Volumenstrom kleiner als 30 l/min. sein, wel-
ches dem minimalen Volumenstrom entspricht, der als
Atemluft von der Druckluftflasche über den Atem-
schlauch 4 zugeführt werden muss.
[0017] Die Erzeugung des Warnsignales erfolgt durch
die Schwingungserzeugung der Luftsäule innerhalb des
endständigen Pfeifenrohres 13, wobei die aus der Luft-
austrittsöffnung 10 austretende Luft am Labium 15 ge-
brochen wird. Der Öffnungswinkel für das Labium 15 be-
trägt vorzugsweise 70° gegenüber der Achse der Luft-
austrittsöffnung 10. Die Ausfräsung für das Labium 15
muss scharfkantig und absolut gratfrei sein. Bei einem
Volumenstrom oberhalb von 30 l/min wird das Labium
15 der Warnpfeife 6, 6’ überblasen, derart, dass kein Ton
bzw. kein Warnsignal erzeugt wird.

Bezugszeichenliste

[0018]

1 Haube
2 Sichtscheibe
3 Halsdichtung
4 Atemschlauch
5 Halbmaske
6, 6’ Warnpfeife
7 Ausatemventil
8 Halterung
9 Halteplatte
10 Luftaustrittsöffnung
11 Anschlußöffnung
12 Anschlußrohr
13 Pfeifenrohr
14 Windkanal
15 Labium
16 Stopfen

Patentansprüche

1. Haube für ein Atemschutzgerät, mit einer Sichtschei-
be und mit einem am Ende des in die Haube geführ-
ten Atemschlauches angeordneten Warnsignalindi-

kator, wobei die Atemluft dem Benutzer über den
Atemschlauch mit einem vorgegebenen Volumen-
strom zugeführt wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Warnsignalindikator als Warnpfeife (6, 6’)
mit einem Labium (15) zur Tonerzeugung ausgebil-
det ist,
dass das Labium (15) vom durch den Atemschlauch
(4) im Einsatz strömenden, vorgegebenen Volumen-
strom der Atemluft überblasen wird und
dass das Labium (15) bei unter einen minimal zu-
lässigen Wert abgesunkenem Volumenstrom ein
Warnsignal erzeugt.

2. Haube nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net,
dass der das Labium (15) zur Erzeugung des Warn-
signals anregende Volumenstrom kleiner als 30
l/min ist.

3. Haube nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die das Labium (15) aufweisende
Luftaustrittsöffnung (10) der Warnpfeife (6, 6’) gegen
die Sichtscheibe (2) der Haube (1) gerichtet ist.

4. Haube nach einem der Ansprüche 1 bis 3 mit einer
integrierten Halbmaske, dadurch gekennzeichnet,
dass die Warnpfeife (6, 6’) an einer Halteplatte (9)
auf der Oberseite der Halbmaske (5) angeordnet und
die Luftaustrittsöffnung (10) der Warnpfeife (6, 6’)
gegen die Sichtscheibe (2) gerichtet sind.
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